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Gebührenverzeichnis für Sondernutzungen
 im öffentlichen Verkehrsraum

lfd. Gebühr pro Flächen - Mindest -
Nr. Art der Sondernutzung und Zeiteinheit gebühr

von ... bis pro Zeiteinh.
1. Anlagen und Einrichtungen

mit Personal

1.1. Aufstellen von Tischen und 
Stühlen sowie dekorativem
und abgrenzenden Zubehör 1,00 - 2,00 � pro qm und Monat 10,00 �

1.2. Aufstellen von Verkaufs - und Imbiss -
wagen - bzw. Ständen 1,00 - 2,00 � pro qm und Tag 5,00 �

1.3. Eiswagen 1,00 - 2,00 � pro qm und Tag 5,00 �

1.4. Lotterieverkaufsstellen
gewerblich 1,00 - 2,00 � pro qm und Tag 5,00 �
nicht gewerblich gebührenfrei

2. Sonstige Anlagen und
Einrichtungen

2.1. Verkaufsautomaten 50,00 � pro Stck. und Jahr entfällt

2.2. Warentische - und Ständer 0,60 - 1,00 � pro qm und Tag 5,00 �

2.3. Fahrradständer 20,00 - 50,00 � pro Stck. und Jahr entfällt

2.4. Sonnenschutzdächer, bewegliche Markisen 2,00 - 5,00 � pro qm und Jahr 25,00 �

2.5. Vordächer (fest installiert) 5,00 - 10,00 � pro qm und Jahr 25,00 �

2.6. Gerüste 1,00 - 2,00 � pro qm und Woche 10,00 �

3. Lagerung

3.1. Baustelleneinrichtungen, Bauzäune u.ä.
auf Fahrbahnen 2,00 - 4,00 � pro qm und Woche 10,00 �
auf Fußwegen 1,00 - 3,00 � pro qm und Woche 5,00 �

3.2. Abstellen von Baumaschinen - u. wagen
auf Fahrbahnen 2,00 - 4,00 � pro qm und Woche 10,00 �
auf Fußwegen 1,00 - 3,00 � pro qm und Woche 5,00 �

3.3. Ablagerung von Baustoffen
auf Fahrbahnen 2,00 - 4,00 � pro qm und Woche 10,00 �
auf Fußwegen 1,00 - 3,00 � pro qm und Woche 5,00 �

3.4. Aufstellung von Containern 3,00 - 5,00 � pro Stck. und Tag 5,00 �
(Aufstellung am 1. Tag kostenfrei)

3.5. Aufstellung von Gefäßen für
Abfall - und Wertstoffe 1,00 - 2,00 � pro Stck. und Tag 5,00 �
(außer Hausmülltonnen)
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lfd. Gebühr pro Flächen - Mindest -
Nr. Art der Sondernutzung und Zeiteinheit gebühr

von ... bis pro Zeiteinh.
4. Werbung

4.1. Werbeveranstaltungen unter Nutzung von
Tribünen, Fahrzeugen und Infoständen 1,00 - 3,00 � pro qm und Tag 10,00 �

4.2. Anbringen von Plakaten o. Werbetafeln 0,50 - 1,00 � pro qm und Tag entfällt

4.3. Fest installierte Vitrinen,
Tafeln, Leuchtschriften und ähnliches 20,00 - 40,00 � pro Stck. und Jahr entfällt

4.4. Werbeständer bis max. 1,00 qm 5,00 - 10,00 � pro Stck. und Woche entfällt

5. Andere Nutzungen

5.1. Abstellen von zulassungspflichtigen, aber
nicht zugelassenen Fahrzeugen ab 2 Tage 5,00 - 10,00 � pro KfZ und Wo. 10,00 �

5.2. Herstellung v. provisorischen Gehwegüber-
fahrten, bzw. Grundstückszufahrten 5,00 - 10,00 � pro Zufahrt und Wo. 10,00 �

5.3. Die Gebührenbemessung für Sondernutzungen,
die nicht ausdrücklich erfasst sind, richtet sich 
nach ähnlichen Sondernutzungen

5.4. Mindestgebühr, soweit nicht festgesetzt 10,00 �

5.5. Gebühr für nicht genehmigte, aber Gebühr entsprechend dieser 
durchgeführte Sondernutzungen Satzung plus Geldbuße 

nach § 10 Abs. 2

6. Verwaltungskosten gemäß Verwaltungskosten -
satzung der Gemeinde Ostrau
mindestens 5,00 � pro Vorgang

6.1. Pauschalgebühr zur Deckung des Verwaltungs -
kostenaufwandes im Falle der 
Gebührenerstattung 10,00 �

xls.Du.


